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 Veröffentlicht am 09.12.1996

Norm

KartG 1988 §10

Rechtssatz

Durch die formelle Zwischenschaltung einer Mittelsperson (hier einer Gesellschaft, die Dienstleistungen zu Fixpreisen

anbietet und für ihre Durchführung Fixpreise zahlt) kann ein kartellrechtlich relevanter Sachverhalt (hier Preiskartell)

nicht umgangen werden.
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